
Feststellung des Jahresabschlusses des Zweckverbands Gewerbepark 
Kreßberg – Fichtenau für das Haushaltsjahr 2023 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Gewerbepark Kreßberg – Fichtenau 
hat in der öffentlichen Sitzung am 10.10.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 
2023 mit folgenden Werten festgestellt: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 

(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO) 

 

Der Jahresabschluss des Zweckverbands Gewerbepark Kreßberg – Fichtenau liegt 
in der Zeit von  
 
Montag, 18.11.2024 bis Dienstag, 26.11.2024 
 
während der üblichen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Kreßberg, Rathaus 
Waldtann, Untere Hirtenstraße 34, 74594 Kreßberg öffentlich aus.  
 
Kreßberg, 06.11.2024 
gez. Annemarie Mürter-Mayer 
Verbandsvorsitzende 
 

zweitvorange-

gangenes Jahr3)

1 2 3 4

1. beim ordentlichen Ergebnis

1.1
Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 
aus dem ordentlichen Ergebnis

0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen 
des ordentlichen Ergebnisses

947,66 0,00 306,62 11.630,37

1.4
Entnahme aus der Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

0,00 764,71 0,00 0,00

1.5
Verwendung des Überschusses des Sonderer-
gebnisses zum Ausgleich des ordentlichen 
Ergebnisses

0,00 0,00 0,00 0,00

1.6
Verrechnung eines Fehlbetrags beim 
ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus 
Überschüssen des Sonderergebnisses

0,00 0,00 0,00 0,00

1.7
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche 
Ergebnis folgender Haushaltsjahre

0,00 0,00 0,00 0,00

1.8
Verrechnung eines Fehlbetrags beim 
ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital

0,00 0,00 0,00 0,00

2. beim Sonderergebnis

2.1
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen 
des Sonderergebnisses

0,00 0,00 0,00 0,00

2.3
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-
ergebnis mit dem Basiskapital

0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR

Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-
ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen 
des Sonderergbenisses

Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 
Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des 
Gemeindehaushaltsrechts

Detaillierte Darstellung der Behandlung von 

Überschüssen und Fehlbeträgen2)

drittvorange-

gangenes Jahr3) Vorjahr Haushaltsjahr

1.3 0,00 0,00 0,00 0,00
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